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Autovermietung

-StreitverkOndete -

Prozessbevoflmächtigte:

hat die 3. Zivilkammer des Landgerichts Erfurt durch

den Richter am Landgericht Stolte

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13.3.2008 am 3.4.2008

fOr Re c h t erkannt:

1. Die Beklagten sind als Gesamtschuldner verpflichtet, dem K~ger den künftigen

materiellen und immatriellen Schaden aus dem Verkehrsunf "11vom 2.9.2004 zu

80 % zu ersetzen, soweit der Anspruch nicht auf die Träger er Sozialversiche-

rung übergegangen ist.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben zu tragen der Kläg

t

'

.

.
..

r 89 % und die Be-

klagten als Gesamtschuldner 11 %. :

Die Kosten der Nebenintervention haben die Beklagten zu 1
~

% und im Übrigen

hat sie die Nebenintervenientin zu tragen. 11
j

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien und die N benintervenientin

können jeweils die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung' Höhe von 115 %

des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwende, wenn nicht der

Vollstreckende zuvor Sicherheit in Höhe von 115 % des jew
i
Hsvollstreckbaren

Betrages leistet.

DerStreitwertwirdauf5.440,1$� festgesetzt.
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I

Der Kläger nimmt die Beklagten auf weiteren Schadensersatz aus einet Verkehrsunfall vom

2.09.2004 in Anspruch,

i
Mit rechtskräftigem Grundurteil vom 4.4.2007 hat das Landgericht Erfu1 die Klage zu 80 %

für gerechtfertigt erklärt.
1I

!!

I:

1.085,57 �
I:

3.501,52 �
11

498,96 �
1I64,96� I

376,19 � !38,40�
~23,00�
I!332,00 �

'.

271,00 �
1I27,50�i

139,95 � !

!

189,00 �

i124,99 �i
i

251,00� !26,00� i35,59� i
li

Der Kläger erlitt durch den Unfall eine Prellung der linken Großzehe, fichtbare Gurtmarken

sowie Kontusions- und Schürfmarken (BI. 377 d. A.). Er war vom 3'

f

'2004 bis 13.9.2004

arbeitsunfähig. Er begehrt ein angemessenes Schmerzensgeld, das: 00,00 � nicht unter-

schreiten sollte. j

I;

"Die Beklagte zu 2) hat an den Kläger vorgerichtlich 3.751,45 � geZahlt.!

Der Kläger hat zunächst beantragt, I

3

Tatbestand

Der Kläger macht folgende Schadenspositionen geltend:

a) Sachverständigenkosten

b) Mietwagenkosten

c) Abschleppkosten

d) AbmeJdekosten

e) Einstellgebühr

f) Zulassungskosten

g) Fahrzeugschilder

h) Selbstbeteiligung zur Vollkaskoversicherung:

i) Sonnenbrille

j) T-Shirt

k) Hose

I) Digitalkamera

m) Kindersitz

n) Oakley Uhr

0) Pauschale

p) Leistungsbescheid Straßenbauamt Nordthüringen
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die Beklagten gesamtschuJdnerisch zu verurteilen, an den Kläger S

f

..

,,

: hadensersatz in Hö-

he von 4,104,59 �nebst 5 Prozentpunkten über dem jeweils gültige Basiszinssatz seit

dem 19.01.2005 zu zahlen, :
die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an den Kläger e

t
'

,

:

.,

'

.,

!

vom Gericht noch

festzulegendes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das Er , essen des Gerichts

gestellt wird, .

festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger den ~ünftigen materiellen

und immateriellen Schaden zu ersetzen, der ihm aus dem Schaden,fall vom 2.09.2004

noch entsteht, soweit er nicht auf die Träger der sozialversiCherUng!iübergegangen ist.

In der mündlichen Verhandlung vom 8.09,2005 hat der Kläger den KI geantrag zu Ziffer 1

aufgrund richterlichen Hinweises hinsichtlich des Höherstufungsschad 'n (errechnete 906 �)

reduziert,
I:

Der Kläger beantragt nunmehr, [:

1. die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an den Klä9

~

:

,

'

",

.

r Schadensersatz in

Höhe von 3.234,18 � nebst 5 Prozentpunkten über dem jewei s gültigen Basiszins-

satz seit dem 19,01.2005 zu zahlen, i
2, die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, dem Kläge

f
'

,

lein Schmerzensgeld

zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt. ird,

3. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläge ; den künftigen mate-

riellen und immateriellen Schaden zu ersetzen, der ihm aus d+m Schadensfall vom

2,09.2004 ~OCh entsteht, soweit er nicht auf die Träger der so1iaiversiCherUng über-
gegangen 1St.

I,

Die Nebenintervenientin hat sich dem Antrag des Klägers angeSChlosstn (BI. 158 d, A),

Die Beklagten beantragen, ,

d ' KI b
. I:

le age a zuweisen.

I:

Sie bestreiten die Positionen i) - n) sowie die Etforderlichkeit der schabensPositionen a), b),
nI.

d), e) und 0).

r

!

Im Übrigen wird zu weiteren Einzelheiten wird auf die umfangreich ge

"

echselten Schriftsät-

ze Bezug genommen, ;
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1I
,1

Das Gericht hat zur Ang~messenheit der Sachverständigen kosten (a) fin schriftliches Gut~

achten eingeholt und im Ubrigen Beweis erhoben durch Einvernahme v~n Zeugen. Hinsicht-
I,

lich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten VO16.9.2006 (BI. 128 -

141) und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 6.12.2007 ~~I. 368 - 372 d. A)

Bezug genommen. ';

1I

i!

'I
11

Die Klage ist nur hinsichtlich der begehrten Feststellung begründet.lr Kläger hat gegen

die Beklagten keinen weiteren Zahlungsanspruch. da der ge~end gemIhte Anspruch durch

die Zahlung der Beklagten zu 2. gemäß § 362 Abs. 1 BGB erloschen iSJund ein die Zahlung

übersteigender Anspruch nicht besteht.
11

Der Kläger kann nach dem Grundurteil vom 4.4.2007 80 % der geltendl
.

igemachten Schäden

beanspruchen, wobei die materiellen Schadenspositionen auf den nac~§ 249 Abs. 2 Satz 1

8GB erforderlichenGeldbetrag beschränkt sind.
1I

11

a) Hinsichtlich der in Höhe von1.085,57� begehrtenGutaChterkosten

:
,at der Kläger gemäß

§§ 315 Abs. 3 BGB, 287 ZPO nur Anspruch in Höhe von 612,48 � (8] % von 765,60 �).

Der weitergehende Betrag entspricht nicht der Billigkeit. Aus dem übe
1

ugenden Gutachten

des Sachverständigen Krause folgt, dass die Kosten des Sachverstän~igen Lehmann deut-

lich überhöht sind. Das angesetzte Grundhonorar überschreitet die ütliche Vergütung um

mehr als 20 %. Der zu begutachtende Schaden war ein evidenter To~lschaden, der keine

umfangreiche Kalkulation erforderte. Als Grundhonorare wären bei ei~er Abrechnung nach

Stunden 437,50 � und, ausgehend vom Wiederbeschaffungswert, Be~räge im Bereich von

414,00 � bis 726,00 � üblich. Das Gericht schließt sich der AUffassun~ des Sachverständi-

gen an und verwertet die erhobenen Daten. Der Billigkeit entspricht ein )Betrag, der den Wert

und den Zeitaufwand angemessen berücksichtigt. Gemäß § 287 ZPO Iwird, ausgehend von

den Ermittlungen des Sachverständigen, der Durchschnitt der im Gut1chten genannten Be-

träge, dies sind 540 �, als Richtgröße angenommen. Zu diesem GrUnfhOnorar sind die wei-

teren, nicht zu beanstandenden Auslagen in Höhe von 120 � hinzuzutechnen, so dass ins-

gesamt ein Honorar von 765,60 (660 � + 16 % MwSt) der Billigkeit ent1rricht.

b) An Mietwagenkosten sind nur 1.355,33 � (80 % VOn(15X66)+((294i22+35)X1,16» zu be-

anspruchen. [I

I!

i!

Entscheidungsgründe
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]1

I:

I

Der von der Nebenintervenientin vom Kläger beanspruchte Mietzins vpn 3.094,36 � (ohne

Haftungsbeschränkung und Zustellung) für die 15-tägige Überlassung ~ines Renault Laguna

liegt deutlich über dem durchschnittlichen Mietzins vergleichbarer Fah1euge. Nach den un-

bestrittenen Internetauszügen der Beklagten (Anlage B 4-B 6) konnten Mietfahrzeuge zu 14-

Tagepreisen von 509-602 � angemietet werden. Zudem zeigt schon fer einfach anzustel-

lende Vergleich: Wert des Mietfahrzeuges und zu erwartende wertmirl6erung während des

Mietzeitra.ums, dass ei~ erheblich über
d~~

Abschreibung liegender u1satz angestrebt wur-

de, was eine hohe Gewmnerwartung und Uberteuerung nahe legt.
1I

Der Schädiger ist jedoch nur zum Ersatz der Aufwendungen verPflich1~t,die ein verständi-

ger, wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch in der Lage des Gesfhädigten für zweck-

mäßig und notwendig halten darf (ThOLG, Urteil vom 26.4.2007, 1 U ~16/06), Der Geschä-

digte darf vom örtlich relevanten Markt nur den günstigsten Tarif Wähler' Hierbei verstößt er

jedoch nicht gegen seine Pflicht zur Schadensgeringhaltung, wenn er

f
'

it Rücksicht auf die

Unfallsituation ein Fahrzeug mit einem höheren als dem SelbstzahJe rif (Normaltarif) an-

mietet. Ein gegenüber dem Normaltarif höherer Mietpreis kann im Hinb Ick auf die Unfallsitu-

ation (Vorfinanzierung, Ausfallrisiko wegen falscher Bewertung der ~rursachUngSanteile,

Bearbeitungsaufwand) berechtigt sein. Inwieweit dies der Fall ist, kann~durch den Tatrichter

nach § 287 ZPO geschätzt werden (BGH VersR 2006, 1273, ThOLdi a. a. 0), sofern die

Bestandteile des Mietpreises nicht konkret ermittelbar sind. Ir

1I

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Der Kläger nutzte für 15 Tage ein

~

rsatzfahrzeug, wobei

das Mietwagenunternehmen in Vorleistung getreten ist. Dies rechtferti' t im Hinblick auf die

vorgenannten Kalkulationsfaktoren einen pauschalen Aufschlag von 301% über dem Normal-

tarif (ThOLG, a. a. 0.).
I

Bei d,er Ermittlung des Normalta~ifs ist a~f den SC.hwa~ke_Mie.tPreiss

~

I:

.

iiegel 2003 und nicht

auf die Schwacke-AMS 2006 zuruckzugrelfen, da sich die Anmletung ,uf das Jahr 2004 be-

zog. Die Verhältnisse des Jahres 2004 entsprachen eher denen des J

J

i
hres 2003 als denen

des Jahres 2006. i

Der Normaltarif lag nach dem gewichteten Mittel der Schwacke-AMS p03 (BI. 243 d. A) im

Postleitzahlengebiet 999 bei der maßgeblichen Fahrzeugklasse 6 be~i66 �Ibrutto pro Tag.
"Dabei handelt es sich um keinen Schreibfehler, weil im postleitzahlergebiet 998 ein Wert

von 112 � angegeben ist. Der gewichtete Mittelwert ist das statistis1hl

,

:
,

he Ergebnis der von

Schwacke durchgeführten Erhebung und bedeutet, dass die weit überviegende Anzahl der

~
I!
I

11

6
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I
J'

verglichenen Mietfahrzeuge zu dem angegebenen Minimaltagespreis I~on 66 � verfügbar

1I

1I

Aufden Normaltarifvon66� sindpauschal30 % aufzuschlagen. Ein H~herer Aufschlag ist

seitens des beweisbelasteten Klägers nicht dargelegt. Es fehlen ko~krete Anknüpfungs-

punkte. Die allgemeinen Angaben der Nebenintervenientin zu den prei~bildenden Faktoren

im Unfallersatzgeschäft enthalten keine bestimmte Daten - wie Sach-, I!Personalkosten und

Umsatz. Ohne diese Daten kann die betriebswirtschaftliche Notwendig~eit des beanspruch-

ten Mietzinses nicht zuverlässig - auch nicht durch einen Sachverständigen - bewertet wer-

den. I

1':

Dem Kläger war es nach seinen Möglichkeiten nicht verschlossen, ein~n günstigeren Auto-

mietvertrag abzuschließen. Dass ihm ein günstigerer Tarif UnZUgänglfh war, hat er nicht

dargelegt. Der Kläger hat keine Vergleichsangebote eingeholt, sonderrJieinen Mietpreis ak-

zeptiert, der bei einer Anmietung ohne den Hintergrund der VersicherJhgsfinanzierung hin-

terfragt worden wäre. Der Gesamtmietzins für 15 Tage machte meh~ als ein Fünftel des

Wertes seines verunfallten Fahrzeugs aus.
I'

Es entlastet den Kläger nicht, dass er das Ersatzfahrzeug kurz nach d+m Unfall übernahm.

Dem Geschädigten ist zuzumuten, innerhalb einer laufenden Anmietunt zu einem günstige-

ren Anbieter zu wechseln. Derart schadensbegrenzende Schritte unte~nahm der Kläger je-

doch nicht. 1I

Die Behauptung des Kragers, er habe zu dem vorleistungs- und kautilnsfreien Angeboten

der Autovermieter aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse keinen ~ugang gehabt, blieb

unbewiesen. Es wurde nicht unter Beweis gestellt, dass dem Kläger ~ine Vorfinanzierung

möglich war. Es wäre ihm möglich gewesen, bei der gegnerischen ve!

.

:

,

;sicherUng anzurufen

und eine Deckungszusage zu erwirken oder sich nach einem günstig1ren Tarif zu erkundi-

gen. j
Ein Abzug für Eigenersparnis wird nicht vorgenommen. Der Kläger h~t ein Ersatzfahrzeug

mit einer niedrigeren Typklasse angemietet, dessen Miete um mehr aIr
10 % geringer war,

als die Miete, die er für einen seinem PKW gleichwertigem Fahrzeug
zi

zahlen gehabt hätte.

Hinsichtlich der Versicherungskosten und der AbI1olpauschale kann d~r Kläger die von der

Nebenintervenientin berechneten Beträge verlangen. Das verunfallte F~hrzeug war ebenfalls

vollkaskoversichert. 11

1I

11

11

7

~---H..,",lhT



8

c) Die Abschleppkosten in Höhe von 498,96 � wurden von den Beklagt

erstatten sind 80 % = 399,17 �.

nicht bestritten. Zu

d) Die begehrten Einstellgebühren sind nicht zu erstatten. Der Kläger g ban, aufgrund einer

Erkrankung an der Abhotung des Fahrzeugs gehindert gewesen zu se~n. Dies steht jedoch

im Widerspruch zu seinen Fahrten mit dem Ersatzfahrzeug im GeSa~tumfang von 1.987

k~. Er hätte das abgestellte Fahrzeug daher abholen und die Einstell

t
.

,

:

ebühren vermeiden

konnen. ]
,]

e) + f) Die nachgewiesenen Zulassungskosten von 28,20 � sowie die: osten für die neuen

Kennzeichen in Höhe von 23 � sind als adäquat kausaler Schad' n anzusetzen. Das

Wunschkennzeichen gehört nicht zum erforderlichen Aufwand. Es ist iunbewiesen, ob der

Kläger an seinem unfallgeschädigten Fahrzeug ein Wunschkennzeic

t

13n hatte (OA-YZ 2).

Die im Wege des Urkunden beweises gewürdigten Angaben der Zeugn Fischer sind dazu

unergiebig. i
Unter Berücksichtigung der Verursachungsquote sind insgesamt 40,96

,

;

zu erstatten

g) Die Abmeldekosten sind nur in Höhe von 12 � anzusetzen. Dem G 'schädigten ist zuzu-

muten, das Fahrzeug selbst abzumelden, Dies hätte nur eine Gebühr i; Höhe von 12 � Ver-

ursacht. Zu erstatten sind 80 % = 9,60 �.j
,li

h) Die Selbstbeteilung zur Vollkaskoversicherung ist in Höhe von 265,6' � (80 % von 332 �)

zu erstatten. Der Kläger wurde nicht überzahlt. Die Mehrwertsteuer ist u erstatten. Der Klä-

ger hatte in der mündlichen Verhandlung vom 16.3.2006 (BI. 112 d. i.) erklärt, ein Ersatz-
I

fahrzeug gekauft zu haben. Im Hinweisbeschluss vom 15.8.2007 (BI. !~84 d. A) wurde die
Position als Forderungsposition des Klägers aufgenommen. Beides w~rde von den Beklag-

ten nicht mehr angegriffen. Es wird deshalb gemäß § 138 Abs. 3 ZPO ~avon ausgegangen,
i

dass die Schadensposition unstreitig gestellt wurde. i

i) - n) Hinsichtlich der weiteren Sachschäden i) bis n) hat der Kläger pen Beweis erbracht,
I,

dass die Gegenstände zum Zeitpunkt des Unfalls vorhanden waren

f
nd durch den Unfall

beschädigt worden sind. Die im Wege des Urkundenbeweises ausge 'erteten Angaben der

Zeugin Fischer-Nottrodt (BI. 369 - 371 d. A) waren ergiebig und wurd in von den Beklagten

nicht angegriffen. Darüber hinaus wurden die Anschaffungswerte ü~iegend durch Quit-

tungen nachgewiesen, so dass von einem Gesamtneuwert von 1.oo31~4 � auszugehen ist.
"I

Da die Gegenstände gebraucht waren, wird gemäß § 287 ZPO ein Zei 'wertvon400� ange-

nnn7!bn/bT



9

[I

I.
nommen, der um die Mitverursachungsquote zu kürzen ist. Dem Klä~er stehen somit aus

denvorgenanntenSchadenspositionen320� zu.
I:

0) Als Schadenspauschale können ohne weiteren Nachweis gemäß ~287ZPOnur20�
begehrt werden. Zu erstatten sind aufgrund der Haftungsquote 16 �.

ij

p) Die durch den Leistungsbescheid bewirkte Kostenlast in Höhe von 3f,35 � ist als adäquat

kausaler Schaden in Höhe von28,47� (80%)zuerstatten.
~

~

Dem Kläger steht für die durch den Unfall erlitten Schmerzen gemäß

~

i
.

.

253 Abs. 2 BGB ein

Schmerzensgeld in Höhe von 700 E zu. Es kann dahinstehen, ob ~r Kläger ein HWS-
I

Syndrom hatte. Die übrigen nachgewiesen Verletzungen: Prellung ~~r linken Großzehe,

sichtbare Gurtmarken, Kontusions- und Schürfmarken sowie A

~

'eitsunfähigkeit vom

3.9.2004 bis 13.9.2004, belegen eine nicht unerhebliche Beeinträchti9: ng des körperlichen

Wohlbefindens. Des Weiteren bestätigen die Angaben der Zeugin Fis her-Nottrodt (BI. 370

d. A), dass der Kläger über einen längeren Zeitraum über KOPfscH~erzen geklagt hat,

Schmerzmittel einnahm und die anhaltenden Beschwerden erst ca. fÜ~f bis sechs Wochen

nach dem Unfallgeschehen abgeklungen waren. Zudem spricht auch dtr Unfallverlaufdafür,

dass der Kläger mehr als eine Bagatelleverletzung erlitten hatte. Dem: teht nicht entgegen,

dass er nach dem Unfall noch in der Lage war, größere Strecken m' dem Mietwagen zu

fahren. Er unternahm dies aus beruflichen Gründen. Es ist ihm nicht orzuwerfen, dass er

unter Einnahme von Schmerzmitteln seinen Dienst versah, anstatt sic. längere Zeit krank-

schreiben zu lassen (BI. 77 d. A).

i

!

Ein Schmerzensgeld in Höhe von 700 � ist auch unter Berücksichtigun '

.

' der Mithaftungsquo-

te von 20 % angemessen und ausreichend, die erlittenen Schmerzen a szugleichen.
i. I

Insgesamt konnte der Kläger beanspruchen: 612,48� I:

1.355,33 �

399,17�40,96�
9,60�265,60�320,00�16,00�28,47�700,00�

3.747,61 �

~~""7J"'nlf?T
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 4, 101 Abs.
~

ZPO. Auszugehen

ist von einem Gesamtstreitwert von 5.440,16 � (4.140,16 � + 700 � SchnjPerzensgeld+ 600 �
Feststellungsantrag).

I'

11

1I

I:

11

~

"

11

Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1, 711 ZPO.

Der Streitwert wurde gemäß §§ 3, 5 ZPO ermittelt.

gez. Stolte

1I

~

11

I:

I!

11

1I

I:
I;
!1
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